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von dem wir alle seit Jahren profitieren,
geht es jetzt um die Errichtung eines
europäischen Marktes für Dienstleistun-
gen. Das heißt, die Erbringung von
Dienstleistungen in allen Mitgliedsstaa-
ten der Europäischen Union so einfach
wie möglich zu machen. 

Große Chance nutzen 

Die Nutzung von IT und Internet wird
hier von der Europäischen Union zu
Recht konsequent einbezogen: Dienst-
leistungserbringer können nach der
Richtlinie in den Mitgliedsstaaten soge-
nannte „One-Stop-Shops“ erwarten,
über die sie alle Formalitäten elektro-
nisch abwickeln können. Seit Mitte
2007 ist die „IT-Umsetzung der EU-
Dienstleitungsrichtlinie“ ein Vorhaben
von Deutschland-Online. Bis Mitte 2008
wird ein Modell für die technische
Umsetzung entwickelt und erprobt. Die
infrastrukturellen Anforderungen wer-
den auf nationaler Ebene und im euro-
paweiten Kontext definiert, die erforder-
liche IT-Unterstützung für die medien-
bruchfreie Verfahrensabwicklung wird
beschrieben, die geeignete IT-Architek-
tur wird entwickelt und die technischen
Standards werden vorgeschlagen.
Anschließend beginnt die Umsetzung. 

Für ein föderal organisiertes Gemein-
wesen wie Deutschland ist das ein
beträchtliches Umbauprogramm. Aus
diesem Grund ist die Richtlinie eine gro-
ße Chance. Mit ihr wird der gemeinsame
elektronische Kommunikationsraum für
die Verwaltungen in Bund, Ländern und
Kommunen Realität, in dem Standards
für offene und interoperable Dokumen-
tenaustauschformate genutzt werden.
Wenn dieser Rahmen einmal gegeben
ist, können sicher weitere Verfahren in
das One-Stop-Government integriert
werden. Der Platz in der europäischen 
e-Government Champions League wäre
Deutschland dann sicher. Ernst Bürger
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Die Zeit drängt
Im Zusammenhang mit der Dienstleistungsrichtlinie
zeigt manche Verwaltung abwartende Inaktivität. Dabei
gilt es, schnell zu handeln.

„Fünf vor zwölf“: Die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie erfordert bis Ende 2009

weitreichende Veränderungen in den Kommunalverwaltungen.
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M
it ihrer im Dezember 2006
beschlossenen Dienstleis-
tungsrichtlinie (EU-DLR) zielt

die Europäische Union darauf, den
Binnenmarkt für Dienstleistungen zu
stärken und damit in einem der Schlüs-
selbereiche wirtschaftlicher Entwicklung
und Innovation konkurrenzfähige
Marktstrukturen zu schaffen. Dazu sol-
len einerseits systematisch rechtliche
Hürden für ein grenzüberschreitendes
Agieren der Dienstleistungserbringer
abgebaut werden; andererseits werden
die öffentlichen Verwaltungen der EU-
Mitgliedsländer verpflichtet, die Effi-
zienz und Qualität ihrer Leistungen für
den Dienstleistungsmarkt zu erhöhen.

Die Herausforderungen, die sich der
öffentlichen Hand bei der Umsetzung
der Richtlinie stellen, sind enorm: In
dem verbindlich vorgegebenen kurzen
Zeitraum bis Ende 2009 müssen ein
komplexer Rechtskontext angepasst und
weitreichende Veränderungen in Organi-

sation, Technik und Personal der Ver-
waltungen umgesetzt werden.

❙ Organisation: Einheitlicher

Ansprechpartner

Mit der Einführung „Einheitlicher An-
sprechpartner“ (EAP) wird die Aufbauor-
ganisation des Gesamtsystems aus Lan-
des- und Kommunalverwaltungen,
Kammern und weiteren Einrichtungen
einschneidend verändert. Dienstleister
sollen zentral über eine Stelle ihrer Wahl
Informationsanfragen, Verfahren und
Formalitäten mit den öffentlichen Ver-
waltungen abwickeln können. Die Ein-
heitlichen Ansprechpartner sollen aber
auch Informationen für Dienstleistungs-
empfänger bereit halten (u.a. allgemeine
Anforderungen insbesondere zum Ver-
braucherschutz, Rechtsbehelfe und
Angaben zur Erreichbarkeit der Verbän-
de und Organisationen, die beraten und
unterstützen können).

Von der Einrichtung „Einheitlicher
Ansprechpartner“ bleibt die gewohnte
Aufteilung fachlicher Zuständigkeiten
zwischen den betroffenen Behörden und
Stellen unberührt. Für die Ausgestaltung
der Rolle des EAP im System der öffent-
lichen Verwaltungen existieren mehrere
Optionen, die seit Monaten in der Fach-
öffentlichkeit diskutiert werden. Um hier
sachgerecht zu entscheiden, müssen
formale Aspekte – beispielsweise die
Haftung für Pflichtverletzungen, Daten-
schutz – ebenso bedacht werden wie die
fachliche Eignung der jeweiligen Orga-
nisationen im Sinne der Richtlinienziele.

Aktuell sind viele dieser organisatori-
schen Weichenstellungen noch nicht
getroffen oder mindestens nicht trans-
parent. In mancher Verwaltung führt
dieser Umstand zu abwartender Inakti-
vität. Dabei könnten doch wesentliche
Umsetzungsarbeiten bereits begonnen
werden. So müssen beispielsweise in
einem ersten Schritt eine Vielzahl von
Geschäftsprozessen der öffentlichen
Verwaltungen dokumentiert und analy-
siert werden – unabhängig davon, wel-
che organisatorische Ausprägung die
EAP-Rolle erfahren wird. 

❙ IT-Umsetzung: Elektronische

Abwicklung

Die IT-Umsetzung der Dienstleistungs-
richtlinie ist in jeder Hinsicht als
anspruchsvoll zu bezeichnen. Die Richt-
linie gibt vor, dass alle Verfahren und
Formalitäten, die die Aufnahme oder die
Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit
betreffen, „problemlos aus der Ferne
und elektronisch über den betreffenden
Einheitlichen Ansprechpartner oder bei
der betreffenden zuständigen Behörde
abgewickelt werden können“ (EU-DLR,
Art. 8). Gefordert sind insoweit elektro-
nische Informationsangebote, die Mög-
lichkeit elektronischer Kommunikation
zwischen Dienstleistern und Ansprech-
partnern beziehungsweise zuständigen
Stellen sowie dem Ziel nach auch die
Möglichkeit, komplette Verwaltungsver-
fahren elektronisch abzuwickeln. 

Konsequenterweise hat die EU-Kom-
mission diese Forderung in den Kontext
der europäischen e-Government-Initiati-
ven gestellt. Im Handbuch zur Richtlinie
stellt sie klar: Die Richtlinie zielt nicht
auf simple elektronische Informations-
beziehungen – etwa über Internetporta-
le und e-Mail –, sondern auf eine inte-
grierte Entwicklung IT-gestützter Kom-
munikation zwischen den öffentlichen

DLR-Umsetzung

Was ist zu tun?

In der ersten Phase der Umsetzung der
EU-Dienstleistungsrichtlinie bis 2009
wird es für die öffentlichen Verwaltun-
gen darum gehen müssen, die Mindest-
anforderungen der Richtlinie zu erfüllen.
Im Mittelpunkt stehen daher folgende
Aktivitäten: 

Organisatorisch:

❙ Identifizierung der relevanten
Geschäftsvorfälle inklusive Mengen-
gerüst

❙ Organisationsübergreifend konsoli-
dierte Dokumentation und Analyse
der betroffenen Geschäftsprozesse
inklusive Prozessschritte, beteiligte
Akteure, Applikationssysteme, Ergeb-
nistypen, Regelungsbereiche und
Dokumente

❙ Prüfung der organisatorischen Umset-
zungsalternativen zur Ernennung des
Einheitlichen Ansprechpartners

❙ Organisatorischer Aufbau des Einheit-
lichen Ansprechpartners und Zuwei-
sung von Ressourcen auf Basis des
Mengengerüsts 

Personell:

❙ Fachliche und methodische Ausbil-
dung der Mitarbeiter

❙ Rekrutierung mehrsprachigen Perso-
nals

Technisch: 

❙ Sicherstellen der telefonischen
Erreichbarkeit (Call-Center-Funktiona-
lität)

❙ Einrichtung technischer Infrastruktu-
ren zur Umsetzung der Mindestanfor-
derungen: vernetzte, „intelligente“
Serviceportale sowie Werkzeuge zur
rechtssicheren und vertraulichen
Kommunikation 

❙ Umsetzung ausgewählter, geschäfts-
kritischer Prozesse als elektronischer
Workflow mit Integration von Fach-
verfahren

Verwaltungen und deren Zielgruppen.
Verwaltungsverfahren müssen also voll-
ständig durch Online-Interaktionen oder
gar -Transaktionen unterstützt werden
und ausländischen wie auch einheimi-
schen Dienstleistungsanbietern zugäng-
lich sein.

❙ Personal: Neue Herausforderung

Nicht zu unterschätzen sind auch die
Anforderungen an das Personal: Mit der
Umsetzung der Richtlinie wird von den
Mitarbeitern öffentlicher Verwaltungen
erwartet, als Dienstleister für internatio-
nale Anbieter aus dem gesamten EU-
Raum zu agieren. Dies stellt für viele
Behörden eine in dieser Qualität neue
Herausforderung dar, die kulturell
(Selbstverständnis der Behörden) und
personell (fachliche, sprachliche und
interkulturelle Kompetenz der Mitarbei-
ter) nicht leicht zu bewältigen sein wird. 

Bereits heute ist absehbar, dass wesent-
liche Vorgaben der Richtlinie – insbe-
sondere im Bereich der IT-Unterstüt-
zung der veränderten Geschäftsprozesse
– bis Ende 2009 nicht erreicht werden
können. Die Projektgruppe „Deutsch-
land Online / Dienstleistungsrichtlinie“
geht aktuell von einer noch einmal
mehrjährigen zweiten Umsetzungsphase
nach 2009 aus. Als deren Ziel wird „die
medienbruchfreie Unterstützung sämt-
licher Prozesse zwischen allen Beteilig-
ten“ angegeben (s. Kasten „Was ist zu
tun“ rechts). 

Die öffentlichen Verwaltungen in
Deutschland sollten die Dienstleistungs-
richtlinie weniger als Zwang denn als
Chance für eine dynamische Verwal-
tungsentwicklung verstehen. Einzeln ist
das jedoch nicht zu schaffen; Kommu-
nikation und Kooperation sind gefragt.
Dies gilt vor allem in der Zusammenar-
beit von Ländern und Kommunen:
Während die Länder als zentral Verant-
wortliche in die Pflicht genommen sind,
müssen die Kommunen die Hauptlast
bei der Umsetzung der Richtlinie tragen.
Das gemeinsame Projekt eröffnet ihnen
eine weitere Möglichkeit, ihre Zusam-
menarbeit zu vertiefen.

Matthias Neutzner / Heiko Rabe
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